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Welche Annahmen stecken hinter
den Berechnungen des BMAS?

Um die Rentenhöhe im Jahr 2030 zu be-
stimmen, hat das BMAS einige Annah-
men treffen müssen, welche teilweise in
ähnlicher Form auch von wissenschaftli-
chen Studien zu diesem Thema gemacht
wurden (z.B. Arent und Nagl 2010; Krenz
et al. 2009). Allen voran wurde der Ren-
tenwert bis 2030 stabil gehalten. Dies wird
meist unterstellt, da bei dieser Methode
keine weiteren Annahmen bezüglich der
Rentenwertentwicklung notwendig sind.
Allerdings ist der Rentenwert von ver-
schiedenen Faktoren, wie z.B. der Lohn-
entwicklung und dem Verhältnis von Rent-
nern zu Beitragszahlern, abhängig. Für ei-
ne genaue Analyse müssten für all diese
Faktoren Annahmen bezüglich der künf-
tigen Entwicklung getroffen werden. 

Das BMAS berechnet, dass ein Beitrags-
zahler, der 35 Jahre lang 93% des Durch-
schnittseinkommens (heute 2 500 Euro
brutto) verdient hat, nach heutigem
Rechts stand eine Nettorente von 816 Euro
bekommt. Die Vorgehensweise ist dabei
wie folgt: Zuerst wird bestimmt, wie viele
Rentenentgeltpunkte der Arbeitnehmer
durch seinen Verdienst von 2 500 Euro

brutto im Monat (30 000 Euro im Jahr) er-
hält. Dazu wird sein Einkommen durch das
Durchschnittseinkommen von 32 446 Euro
(vgl. Deutsche Rentenversicherung 2012b)
geteilt. Dieses Verhältnis von ca. 0,93 wird
als weitere Rechengröße benutzt und in
sogenannte Entgeltpunkte (EGP) über-
setzt. Für das Jahreseinkommen von
30 000 Euro im Jahr 2012 werden dem
Arbeitnehmer dementsprechend 0,93 EGP
gutgeschrieben. Nun greift eine weitere An-
nahme des BMAS. Die Relation des indi-
viduellen Einkommens zum Durchschnitts-
einkommen (ausgedrückt durch die Ent-
geltpunkte) bleibt 35 Jahre lang konstant.
Somit hat der Arbeitnehmer über einen
Zeitraum von 35 Jahren jedes Jahr
0,93 EGP erwirtschaftet, was in der Sum-
me ca. 32 EGP ergibt. Diese Lebensar-
beitsleistung wird anschließend mit dem
aktuellen Rentenwert (2012: 28,07 Euro in
Westdeutschland; vgl. Deutsche Renten-
versicherung 2012b) multipliziert. Daraus
ergibt sich ein monatlicher Bruttorenten-
anspruch von 908 Euro. Nach Abzug von
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen bleibt im Jahr 2012 eine Nettorente
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von 816 Euro übrig. Hervorzuheben ist, dass das BMAS hier
nicht auf die übliche Betrachtung eines »Eckrentners« (45 EGP)
abstellt, sondern sich bei der Analyse auf Personen konzen-
triert, die ein geringeres Lebensarbeitseinkommen erwirtschaf-
tet haben. Mit Blick auf die Zielrichtung, das Problem kom-
mender Altersarmut zu thematisieren, ist dies ein sinnvoller
Ansatz. 

Für die Ermittlung des Rentenniveaus im Jahr 2030 unter-
stellt das BMAS allerdings, dass das durchschnittliche Net-
torentenniveau im Jahr 2030 von heute 51% auf 43% ab-
sinkt. In heutigen Preisen kommt man damit auf eine Net-
torente i.H.v. 688 Euro. Das Nettorentenniveau, oder Si-
cherungsniveau vor Steuern, ergibt sich dabei aus dem Ver-
hältnis der Nettorente vor Steuern zum Nettolohn vor Steu-
ern (auf Basis des Eckrentners).1 Die berechnete Nettoren-
te im Jahr 2030 basiert auf einem Worst-case-Szenario,
nachdem das Nettorentenniveau vor Steuern bis 2030 auf
minimal 43% absinken darf. Ein Unterschreiten wird durch
die Niveausicherungsklausel verhindert werden. Ein solches
Absinken des Nettorentenniveaus vor Steuern ist jedoch nur
möglich, wenn der Nettolohn vor Steuern steigt und/oder
wenn die Nettorente vor Steuern sinkt. Dies aber widerspricht
den anfänglich getroffenen Annahmen des BMAS, weshalb
die Berechnungen des BMAS so nicht zulässig sind: Zum
einen verhindert die »aktuelle Gesetzeslage« ein Absinken
der Bruttorente, wodurch die Nettorente vor Steuern nicht
sinken kann.2 Zum anderen wurden für die Berechnungen
»keine(n) künftigen Lohn- und Rentensteigerungen« unter-
stellt, so dass der Bruttolohn nicht steigen kann. Insoweit
muss unter den getroffenen Annahmen auch das Netto-
rentenniveau vor Steuern im Jahr 2030 identisch zu jenem
im Jahr 2012 sein.

Um auf ein Nettorentenniveau von 43% zu kommen, müss-
te unterstellt werden, dass es zukünftige Lohnsteigerungen
gibt und die Renten langsamer wachsen als die Löhne. Ein
mögliches Szenario ist, dass die Löhne mit der Inflation
steigen, die Renten aber langsamer wachsen und somit real
verlieren.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung (SVR) hat in seinem Jahresgutach-
ten 2004/2005 (vgl. SVR 2005) berechnet, dass vor allem
durch den Nachhaltigkeitsfaktor das Nettorentenniveau (oh-
ne Niveausicherungsklausel) bis 2030 im Extremfall auf
42,4% absenken würde. Mit der Anhebung des Rentenein-

trittsalters und der Einführung der Rentenschutzklausel, wo-
nach der aktuelle Rentenwert und damit die Rente nicht mehr
sinken dürfen, wurde die Absenkung des Nettorentenniveaus
auf 43% bis 2030 aber noch unwahrscheinlicher. Nach ak-
tuelleren Berechnungen des Schätzerkreises Rentenversi-
cherung (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales
2011) sinkt das Nettorentenniveau für einen Eckrentner bis
2025 auf 46,2%.3

Nichtsdestotrotz ist die grundlegende Botschaft einer zu-
nehmenden Altersarmutsgefährdung sicherlich korrekt. Um
die Berechnungen des BMAS besser einordnen zu kön-
nen, ist es ratsam, auch die Ergebnisse anderer Studien
zum Thema der zukünftigen Altersarmutsgefährdung ein-
zubeziehen.

Wie hoch ist die Altersarmutsgefährdung in
Deutschland?

Seit Inkrafttreten der eingeleiteten Rentenreformen, allen vor -
an der Riester-Rente, befassen sich auch die wissenschaft-
lichen Forschungseinrichtungen zunehmend mit dem The-
ma Altersarmut und Altersarmutsgefährdung (vgl. z.B. Gö-
bel und Grabka 2011; MEA 2010). Die Untersuchungen kom-
men dabei zu dem Schluss, dass die Altersarmutsgefähr-
dung aktuell keine allzu große Rolle spielt. So stellt beispiels-
weise das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
fest, dass »(d)ie Armutsgefährdung in den vergangenen zehn
Jahren für die Gesamtbevölkerung signifikant angestiegen
(ist). Für die Menschen im Rentenalter gilt das aber nicht«
(vgl. Göbel und Grabka 2011, 11). Zu einem vergleichbaren
Schluss kommt das Munich Research Institute for the Eco-
nomics of Aging (MEA). »Altersarmut ist derzeit in Deutsch-
land kein besonderes Problem: nur rund 2,5% der Rentner
sind auf den Bezug der Grundsicherung im Alter zur Vermei-
dung von Altersarmut angewiesen« (vgl. MEA 2010, 8). Ge-
mäß der OECD-Definition (Nettoäquivalenzeinkommen un-
ter 60% des Medianeinkommens) lag die Armutsrisikoquo-
te bei den über 65-Jährigen 2011 bei nur 13,3% (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2012). Nichtsdestotrotz weisen bei-
de Institutionen darauf hin, dass »in Zukunft (…) das Risiko
der Altersarmut wieder ansteigen wird« (vgl. MEA 2010, 8)
bzw. dass »in den letzten beiden (Berichts-)Jahren (…) An-
zeichen eines steigenden Armutsrisikos zu erkennen« sind
(vgl. Göbel und Grabka 2011, 11).

Vor diesem Hintergrund gibt es mehrere Studien, die die
zukünftige Altersarmutsgefährdung abschätzen (vgl. z.B.
Arent und Nagl 2010; Krenz et al. 2009; Buscher et al. 2012;
Heien et al. 2007). Die Studien von Arent und Nagl (2010)
und Krenz et al. (2009) konzentrieren sich dabei ausschließ-
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1 Der Nettolohn vor Steuern ergibt sich aus dem Arbeitnehmerbrutto ab-
züglich der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbei-
träge, sowie durchschnittliche Aufwendungen für zusätzliche Altersvorsor-
ge. Die Nettorente vor Steuern entspricht der Bruttorente abzüglich der
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

2 Die Nettorente vor Steuern könnte sinken, wenn die Beiträge zur Kranken-
und Pflegversicherung ungleichmäßig für Arbeitnehmer und Rentner stei-
gen würden. Aktuell sind Rentner und Arbeitnehmer durch die Kranken-
und Pflegeversicherungsbeiträge jedoch prozentual annähernd gleich be-
lastet.

3 Bei konstanter Beschäftigtenzahl und Bruttolohnsteigerungen von 2,5%
ab dem Jahr 2013.
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lich auf die Alterseinkünfte aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung aus Erwerbsarbeit bzw. Arbeitslosigkeit und sind
von den Annahmen und der Methodik am ehesten mit den
Berechnungen das BMAS vergleichbar. Die berechneten
Gefährdungsquoten für Altersarmut werden bei dieser Me-
thodik tendenziell etwas überschätzt, da sonstige Alters-
einkünfte nicht betrachtet werden. Die Armutsgrenze ori-
entiert sich bei diesen Berechnungen am Anspruchsniveau
der Grundsicherung im Alter bzw. ALG II. Die Studien fin-
den heraus, dass sich das Altersarmutsrisiko bis 2020–2022
gegenüber 2004–2006 signifikant erhöhen wird. Insbeson-
dere Personen ohne Berufsausbildung weisen dabei sehr
geringe gesetzliche Altersrenten auf, wohingegen gut und
sehr gut qualifizierte Arbeitnehmer durch die gesetzliche Ren-
tenversicherung eine solide Grundbasis für ihr Alterseinkom-
men schaffen. Außerdem zeigt sich, dass Frauen tenden-
ziell niedrigere gesetzliche Rentenanwartschaften erreichen
als Männer, wobei in diesen Berechnungen nur Rentenan-
sprüche aus Erwerbszeiten berücksichtigt werden (vgl. Arent
und Nagl 2010). Wird der Familienstand mit berücksichtigt,
sinken die Altersarmutsrisiken weiter ab (vgl. Krenz et al.
2009). Demnach sind die Gefährdungsquoten in beiden Un-
tersuchungen relativ hoch, da nur Ansprüche aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung aus Erwerbsarbeit und Ar-
beitslosigkeit berechnet werden. So werden gemäß diesen
Berechnungen über 32% der männlichen westdeutschen
Neurentner 2020–2022 einen gesetzlichen Rentenanspruch
unter dem Niveau der Grundsicherung haben (2004–2006:
16%). Diese Quoten beziehen sich aber ausschließlich auf
den gesetzlichen Rentenanspruch und dürfen daher nicht
fehlinterpretiert werden. Diese 32% stimmen am ehesten mit
den groben Schätzungen einiger Medien überein (vgl. Bild
am Sonntag 2012), wonach ein Drittel der heutigen Arbeit-
nehmer 2030 von Altersarmut betroffen sein werden. Aller-
dings werden in beiden Fällen private und betriebliche Vor-
sorge vernachlässigt.

Wie beeinflussen private und betriebliche 
Vorsorge das Altersarmutsrisiko?

Um ein vollständiges Bild der zukünftigen Altersarmutsge-
fährdung zeichnen zu können, ist es notwendig, neben der
gesetzlichen Rente auch private und betriebliche Vorsorge
zu berücksichtigen. Damit wird auch ein Kritikprunkt der
Deutschen Rentenversicherung (2012a) aufgegriffen, wo-
nach das BMAS die private und betriebliche Altersvorsorge
in seinen Berechnungen nicht berücksichtigt hat. Diese zu-
sätzlichen Alterseinkommen senken das Altersarmutsrisiko
deutlich (vgl. Buscher et al. 2012). Jedoch finden alle Stu-
dien – trotz privater Vermögenseinkommen – einen signifi-
kanten Anstieg der Altersarmutsgefährdung. Dies betrifft vor
allem Ostdeutschland aus zwei Gründen. Erstens führten
die strukturellen Umbrüche und die schwierige Situation
am Arbeitsmarkt nach der Wiedervereinigung hier verstärkt

zu Unterbrechungen in den Erwerbsbiographien. Zweitens
sind betriebliche Vorsorgeprogramme in Ostdeutschland
weniger verbreitet, und auch die private Vorsorge fällt ge-
ringer aus (vgl. Heien et al. 2007). Beide Tatsachen führen
dazu, dass die Altersarmutsgefährdung in Ostdeutschland
stärker ansteigen wird als in Westdeutschland.

Die umfangreichste Untersuchung zum Thema Altersein-
kommen, die »Altersvorsorge in Deutschland 2005 (AVID)«,
geht davon aus, dass das Altersarmutsrisiko für westdeut-
sche Männer bis 2026 nahezu konstant bleiben wird. So ha-
ben in den Geburtsjahrgängen 1942 bis 1946 nur 10% der
westdeutschen Männer Nettoalterseinkünfte von unter
700 Euro. Für die Jahrgänge 1957 bis 1961 erhöht sich
dieser Anteil nur marginal auf 11%. Bei den westdeutschen
Frauen wird sogar ein Rückgang von 57% auf 48% prog-
nostiziert. Die Gefährdung für Frauen wird durch die AVID
jedoch überschätzt, da die familiäre Absicherung durch den
Mann, welche vor allem in Westdeutschland eine große Rol-
le spielt, nicht berücksichtigt wird.4 In Ostdeutschland zeigt
sich ein etwas anderes Bild, welches durch andere Studi-
energebnisse bestätigt wird (vgl. Arent und Nagl 2010; Krenz
et al. 2009; Buscher et al. 2010). Hier steigen die Quoten
für Männer deutlich von 5% auf 25% an. Für ostdeutsche
Frauen wird ebenfalls ein Anstieg von 30% auf 42% prog-
nostiziert. Es zeigt sich also, dass zukünftig immer mehr Per-
sonen und Haushalte mit sinkenden Alterseinkommen rech-
nen müssen, wodurch auch die Gefahr von Altersarmut zu-
nehmen wird. Daher stellt sich die Frage, welche Instrumen-
te zur Verfügung stehen, um die Folgen von Altersarmut
abzumildern bzw. was die Zuschussrente vor diesem Hin-
tergrund bewirken kann.

Was kann die Zuschussrente leisten und was
nicht?

Da es bereits heute mit der Grundsicherung im Alter ein
bedarfsgeprüftes und steuerfinanziertes Sicherungssys-
tem gegen Altersarmut gibt, stellt sich die Frage nach dem
Grund für eine Zuschussrente. Die Grundsicherung im Al-
ter garantiert einem Alleinstehenden ein Einkommen auf
Niveau des Arbeitslosengeldes II von aktuell 374 Euro zu-
züglich der Kosten für die Unterkunft. Werden ca. 400 Euro
Warmmiete angenommen5, so ergeben sich Leistungen
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4 In den Berechnungen für Ehepaare zeigt sich, dass in keinem Jahrgang
mehr als 10% der Paare mit einem Nettoalterseinkommen je Haushalt von
weniger als 1 200 Euro auskommen müssen.

5 Für die Höhe der Wohnkosten ist kein einheitlicher Regelsatz vorgesehen.
Üblicherweise werden landesrechtliche Vorschriften zur sozialen Wohn-
raumförderung angewendet (vgl. Thome 2012). Demnach ist für einen Al-
leinstehenden eine 60 m2 Zweizimmerwohnung realistisch, deren Miete
sich am regionalen Mietspiegel orientiert. Aktuell beträgt die bundesdurch-
schnittliche Kaltmiete je Quadratmeter für eine solche Wohnung 5,78 Euro
(Gesamtkaltmiete: 346,80 Euro) Mietspiegel Dortmund 2012. Dazu kom-
men noch Nebenkosten, wodurch 400 Euro Gesamtmiete durchaus plau-
sibel sind.



Forschungsergebnisse

i.H.v. 774 Euro.6 Im Gegensatz zur Grundsicherung im Al-
ter, die jedem Bedürftigen zusteht unabhängig davon, ob
er je gearbeitet hat oder nicht, soll die Zuschussrente ver-
hindern, dass Personen trotz langjähriger Beitragszahlun-
gen nur eine Rente auf dem Niveau der Grundsicherung
bekommen.

Nach dem aktuellen Konzept des BMAS sollen alle Versi-
cherten, die mindestens 40 Versicherungsjahre nachweisen
können, eine Mindestrente von 850 Euro brutto erhalten.
Außerdem müssen von diesen 40 Jahren mindestens 30 Bei-
tragsjahre aus Beschäftigung und/oder Kindererziehung
und/oder Pflege sein. Zeiten der Kindererziehung oder der
Pflege Angehöriger sollen dabei wie Beschäftigungszeiten
bewertet werden. Zusätzlich ist vorgesehen, dass ein Zu-
schussrentenanspruch erst entsteht, wenn mindestens fünf
Jahre private Vorsorge betrieben wurden.7 Es ergeben sich
daher zwei wichtige Unterschiede zwischen der Grundsi-
cherung im Alter und der Zuschussrente. Bei der Zuschuss-
rente werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
und private Vorsorge explizit verlangt, um überhaupt einen
Anspruch zu generieren. Bei der Grundsicherung hingegen
werden bestehende Vermögen bzw. Einkünfte daraus an-
gerechnet, und sie steht jedem zu. Private Vermögen oder
Alterseinkünfte aus Sparverträgen senken daher den An-
spruch auf Grundsicherung im Alter. Demzufolge muss erst
das private Vermögen aufgebraucht werden, bevor ein An-
spruch auf Grundsicherung entsteht. Die explizite Förderung
und Forderung nach privater Vorsorge ist daher der erste
wichtige Unterschied zwischen beiden Konzepten. Der zwei-
te Unterschied besteht in der Voraussetzung, dass ein Rent-
ner Mindestzeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung nachweisen muss, um eine Zuschussrente beanspru-
chen zu können. Die Grundsicherung erhält hingegen jeder
Bedürftige. Die Höhe des Auszahlbetrags hingegen dürfte
eher eine untergeordnete Rolle spielen, zumal sich die vor-
gesehenen 850 Euro durch das Konzept der nachgelager-
ten Rentenbesteuerung noch auf 820 Euro verringern wür-
den. Allerdings bliebe durch die Zuschussrente langjährig
Beschäftigten, die nur geringe Löhne erwirtschaften konn-
ten, eine Stigmatisierung durch den Gang aufs Sozialamt
erspart.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Finanzierung der beiden
Sicherungskonzepte. Die Grundsicherung im Alter ist eine

steuerfinanzierte Sozialleistung, welche durch die Kommu-
nen ausgezahlt wird.8 Die Zuschussrente soll durch die Ren-
tenversicherung ausgezahlt und im »Wesentlichen über Steu-
ermittel finanziert« (vgl. BMAS 2012) werden. Ein unbestimm-
ter Teil soll aber beitragsfinanziert werden, womit die Zu-
schussrente grundlegende Konzepte der Rentenversiche-
rung in Frage stellt. Nämlich das Prinzip der Teilhabe- und
der Beitragsäquivalenz. Ersteres stellt sicher, dass innerhalb
der Rentenversicherung keine Umverteilung stattfindet, d.h.
jemand der in seiner Arbeitszeit mehr verdient hat, bekommt
auch eine höhere Rente. Eine Zuschussrente würde dieses
Prinzip zumindest für bestimmte Personengruppen aufhe-
ben. Daneben besagt die Beitragsäquivalenz, dass Beiträ-
ge und Auszahlungen in einem festen Verhältnis stehen. Dies
würde ebenfalls gekippt werden, da sehr unterschiedliche
Beiträge aus Erwerbsarbeit zu einer Rente von 850 Euro füh-
ren würden.

Die Grundsicherung im Alter und die Zuschussrente unter-
scheiden sich folglich in drei Hauptpunkten: der Anrechnung
von Vermögen, der Forderung nach Beschäftigungszeiten
und der Finanzierung. Der Unterschied in der Höhe der ma-
ximalen Auszahlung kann mit ca. 50 Euro als vernachlässig-
bar gering betrachtet werden bzw. man könnte die Höhe
der Grundsicherung ohne Probleme anpassen. Demgegen-
über stehen eine fundamentale Änderung in den Prinzipien
der Rentenversicherung und die Schaffung eines neuen ren-
teninternen Umverteilungssystems. 

Fazit

Beim Vergleich der Berechnungen des BMAS mit den Er-
gebnissen anderer Untersuchungen zum Thema zukünfti-
ger Altersarmutsgefährdung lassen sich folgende Schluss-
folgerungen ziehen. Erstens fußen die Ergebnisse der Be-
rechnungen des BMAS auf der Annahme, dass das Net-
torentenniveau vor Steuern im Jahr 2030 auf 43% sinken
wird. Dies ist aber nur unter sehr speziellen Vorausset-
zungen möglich, im Ganzen stellen die Berechnungen des
BMAS ein Worst-case-Szenario mit teils widersprüchlichen
Annahmen dar.

Zweitens deuten wissenschaftliche Studien darauf hin, dass
ein Anstieg der Altersarmutsgefährdung kein generelles
Problem ist, welches alle Bevölkerungsschichten gleicher-
maßen betrifft. So zeigt sich beispielsweise, dass ein qua-
lifizierter Arbeitnehmer mit wenigen Unterbrechungen in
der Erwerbsbiographie durchaus einen gesetzlichen Ren-
tenanspruch erwirbt (und auch zukünftig erwerben wird),
der in Verbindung mit privater und betrieblicher Vorsorge
ein auskömmliches Alterseinkommen garantiert. Außer-
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6 Der durchschnittliche Nettobedarf (Regelsatz + Wohnkosten – angerech-
netes Einkommen/Vermögen) für Empfänger der Grundsicherung im Al-
ter lag 2010 bei 464 Euro (vgl. Statistik Aktuell 2012). Hierbei handelt es
sich aber nur um die Höhe der durchschnittlichen Auszahlungen, bei wel-
cher Vermögen bereits angerechnet sind, wodurch die Auszahlung sinkt.
Für die Diskussion über Altersarmut und Zuschussrente relevant ist aber
das zur Verfügung stehende Gesamteinkommen. Dieses entspricht der
maximalen Geldleistung der Grundsicherung im Alter, welche durch den
Regelsatz zuzüglich der Kosten für Unterkunft gegeben ist.

7 Ab dem Jahr 2023 sollen die mindestens notwendigen Versicherungsjah-
re auf 45 und die Beitragsjahre auf 35 erhöht werden. Die Mindestdauer
privater Altersvorsorge soll bis 2049 schrittweise auf 35 Jahre ansteigen.

8 Aktuell ist die Grundsicherung im Alter noch eine kommunale Leistung,
welche aber bis 2014 komplett vom Bund übernommen wird.
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dem sind Personen in Partnerschaften deutlich weniger
von Altersarmut betroffen als Alleinstehende. Jedoch darf
auch nicht verschwiegen werden, dass es durchaus spe-
zifische Bevölkerungsgruppen gibt, die in Zukunft einem
steigenden Risiko von Altersarmut ausgesetzt sein wer-
den. Dies betrifft vor allem Personen ohne Berufsausbil-
dung und mit langen Phasen von Erwerbslosigkeit. Au-
ßerdem sind alleinstehende Frauen tendenziell stärker ge-
fährdet als Männer.

Doch was bedeuten diese Ergebnisse vor dem Hintergrund
der Diskussion um die Zuschussrente als Instrument zur Ver-
meidung von Altersarmut? Erstens die Zuschussrente be-
trifft in ihrer jetzigen Ausgestaltung nur Arbeitnehmer, die lan-
ge Beitragszeiten aus Beschäftigung und/oder Kinderer-
ziehung und/oder Pflege aufweisen und zusätzlich privat vor-
gesorgt haben. Zweitens scheint es ein Ziel des BMAS zu
sein, die Arbeitsanreize für sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung am unteren Ende der Einkommensskala zu
schaffen bzw. zu stärken. Ob das gelingen könnte, kann
man erst mit Hilfe von Mikrosimulationen sagen, die noch
nicht vorliegen. Erste Untersuchungen zeigen jedoch, dass
es durch die Zuschussrente auch Lohnbereiche gibt, in de-
nen negative Arbeitsanreize entstehen (vgl. Gasche 2012).
Diese zusätzlichen Anreize erkauft man sich mit einer fun-
damentalen Änderung in der Ausgestaltung der Renten-
versicherung. Der letzte Punkt und vielleicht der größte Vor-
teil der Zuschussrente ist, dass Rentnern, die viel gearbei-
tet, aber wenig verdient haben, die Stigmatisierung der
Grundsicherung im Alter, also im Prinzip der Sozialhilfe, er-
spart bleibt.

Literatur

Arent, S. und W. Nagl (2010), »A Fragile Pillar: Statutory Pensions and the
Risk of Old-Age Poverty in Germany«, FinanzArchiv 66(4), 419–441.

Bild am Sonntag (2012), »Die neue Renten-Schock-Tabelle«, online verfüg-
bar unter: http://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/altersarmut-bei-we-
niger-als-2500-euro-25989322.bild.html, aufgerufen am 17. September 2012.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), Das Rentenpaket: Stich-
wort Finanzwirkungen, Berlin.

Buscher , H.S., I. Kumpmann und M. Gühne (2012), »Armut im Alter – Ur-
sachenanalyse und eine Projektion für das Jahr 2023«, Jahrbücher für Na-
tionalökonomie und Statistik 232(1), 61–82.

Deutsche Rentenversicherung (2012a), »Stellungnahme der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund zu aktuellen Medienberichten über Altersarmut«, on-
line verfügbar unter: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/de/In-
halt/4_Presse/medieninformationen/01_pressemitteilungen/2012/2012_9_3_
zuschussrente.html, aufgerufen am 18. September 2012.

Deutsche Rentenversicherung (2012b), Aktuelle Daten 2012, Statistik der
Deutschen Rentenversicherung, Berlin.

Gasche, M. (2012), »Bonusrente statt Zuschussrente«, Wirtschaftsdienst –
Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 92(9), 605–612.

Göbel, J. und M.M. Grabka (2011), »Zur Entwicklung der Altersarmut in
Deutschland«, DIW Wochenbericht (25), 3–16.

Krenz, S., W. Nagl und J. Ragnitz (2009), »Is There a Growing Risk of 
Old-Age Poverty in East Germany?«, Applied Economics Quarterly Supple-
ment 55(60), 35–54.

Heien, T., K. Kortmann und C. Schatz, (2007), Altersvorsorge in Deutsch-
land 2005, DRV-Schriften: Bd. 75, Sonderausgabe der DRV, München.

MEA (2010), »Zunehmende Altersarmut in Deutschland – vermeidbar oder
unvermeidlich?«, Policy Brief 07, Munich Research Institute for the Econo-
mics of Aging.

Mietspiegel Dortmund (2012), online verfügbar unter: http://www.wohnungs-
boerse.net/mietspiegel-Dortmund/5209, aufgerufen am 14. September 2012.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011), Rentenversicherungsbe-
richt, Berlin.

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung (2005), Erfolge im Ausland – Herausforderungen im Inland, Jahresgut-
achten 2004/05, Wiesbaden.

Statistik Aktuell (2012), Statistischer Monatsbericht für März 2012, Amt für
Stadtforschung und Statistik, Nürnberg.

Statistisches Bundesamt (2012), »Armutsgefährdungsquote gemessen am
Bundesmedian«, online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Zah-
lenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialberichterstattung/Tabellen/Ar-
mutsgefaehrdungsquote_AlterGeschl.html, aufgerufen am 17. September
2012.

Thome, H. (2012), »Örtliche Richtlinien/Unterkunftskosten, Erstausstattung
und Bildung- u. Teilhabe«, online verfügbar unter: http://www.harald-
thome.de/oertliche-richtlinien.html, aufgerufen am 14. September 2012.

i fo  Schne l ld ienst  19/2012 –  65.  Jahrgang

25



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


